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- Beschluss -  
«Öffentlich» 

 
 

Einbringer 

10.1 Haupt- und Personalamt/Abteilung Organisation    
 

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
 

Senat (S) 22.08.2023  
 

Ausschuss für Finanzen, 
Liegenschaften und Beteiligungen 

(FA) 
11.09.2023 ungeändert abgestimmt 

 

Hauptausschuss (HA) 27.09.2023 auf TO der BS gesetzt 
 

Bürgerschaft (BS) 18.10.2023 ungeändert beschlossen 
 

 

Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die 

Wahlhelfer*innen sowie Einführung einer 

Aufwandsentschädigung für Hilfskräfte 

 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft beschließt: 
 
1. die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer*innen in den Wahlvorständen 

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nach folgender Staffelung: 
a) Für Urnenwahlbezirke: 

i. 
ii. 
iii. 

Wahlvorsteher*innen 
stellvertretender Wahlvorsteher*innen und Schriftführer*innen 
stellvertretende Schriftführer*innen und Beisitzer*innen 

: 80,00 € 
: 60,00 € 
: 45,00 € 

 
b) Für Briefwahlbezirke: 

i. 
ii. 
iii. 

Wahlvorsteher*innen 
stellvertretender Wahlvorsteher*innen und Schriftführer*innen 
stellvertretende Schriftführer*innen und Beisitzer*innen 

: 70,00 € 
: 50,00 € 
: 45,00 € 

 
2. die Einführung einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,00 € für Hilfskräfte für den 

ehrenamtlichen Einsatz bei Wahlen.  
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BV-V/07/0799 - Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer*innen sowie Einführung einer 
Aufwandsentschädigung für Hilfskräfte 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

38 0 0 

 
 

Anlage 1 Berechnungsbeispiel Erhöhung Aufwandsentschädigung öffentlich 

 
 
 

 
 
 
 
 

Egbert Liskow 
Präsident der Bürgerschaft 



Insgesamt

Wahlvorsteher*innen 80,00 € 42 Wahlvorsteher*innen 3.360,00 €

Stellvertretung und Schriftführer*innen 60,00 € 42 Stellvertreter*innen 2.520,00 €

42 Schriftführer*innen 2.520,00 €

stellv. Schriftführer*innen und Beisitzer*innen 45,00 €

210 stellv. Schriftführer*innen und 

Beisitzer*innen
9.450,00 €

Hilfskräfte 25,00 € 20 Hilfskräfte  500,00 €

Reservekräfte für Ausfälle am Wahlsonntag, die 

letztendlich nicht zum Einsatz kommen, aber in 

Bereitschaft zur Verfügung stehen

25,00 € 15 Reservekräfte (durchschnittlich) 375,00 €

18.725,00 €

13 Briefwahlbezirke

Wahlvorsteher*innen 70,00 € 13 Wahlvorsteher*innen 910,00 €

Stellvertretung und Schriftführer*innen 50,00 € 13 Stellvertreter*innen 650,00 €

13 Schriftführer*innen 650,00 €

stellv. Schriftführer*innen und Beisitzer*innen 45,00 €

78 stellv. Schriftführer*innen und 

Beisitzer*innen
3.510,00 €

5.720,00 € 24.445,00 €

18 Briefwahlbezirke

Wahlvorsteher*innen 70,00 € 18 Wahlvorsteher*innen 1.260,00 €

Stellvertretung und Schriftführer*innen 50,00 € 18 Stellvertreter*innen 900,00 €

18 Schriftführer*innen 900,00 €

stellv. Schriftführer*innen und Beisitzer*innen 45,00 €

108 stellv. Schriftführer*innen und 

Beisitzer*innen
4.860,00 €

7.920,00 € 26.645,00 €

42 Urnenwahlbezirk (Besetzung mit 8 Personen)

13, 18 oder 21 Briefwahlbezirk                                                                                                                                                           

(je nach Briefwahlaufkommen)                                                                                                                                                                                       

Besetzung mit 9 Personen

Berechnungsbeispiel Erhöhung Aufwandsentschädigung



21 Briefwahlbezirke

Wahlvorsteher*innen 70,00 € 21 Wahlvorsteher*innen 1.470,00 €

Stellvertretung und Schriftführer*innen 50,00 € 21 Stellvertreter*innen 1.050,00 €

21 Schriftführer*innen 1.050,00 €

stellv. Schriftführer*innen und Beisitzer*innen 45,00 €

126 stellv. Schriftführer*innen und 

Beisitzer*innen
5.670,00 €

9.240,00 € 27.965,00 €
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